
Verkaufs- und Lieferbedingungen der Ansonic Funk- und Antriebstechnik GmbH 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit uns 
geschlossenen Vertrages. 

(2) Unsere AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern 
im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. 

(3) Gegenbestätigungen, Gegenangeboten oder sonstigen Be-
zugnahmen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen 
widersprechen wir hiermit; abweichende Bedingungen des 
Bestellers gelten nur, wenn das von uns schriftlich bestätigt 
worden ist. 

(4) Der Besteller darf Ansprüche aus mit uns geschlossenen 
Rechtsgeschäften nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 
abtreten. 

§ 2 Angebote; Bestellungen 
(1) Unsere Angebote sind – insbesondere nach Menge, Preis und 
Lieferzeit – stets freibleibend. 

(2) Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn wir sie 
in Textform bestätigt haben. Wenn wir einen mündlich oder 
fernmündlich geschlossenen Vertrag nicht besonders in Textform 
bestätigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Bestätigung. 

(3) An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem 
Besteller überlassenen Unterlagen – auch in elektronischer Form 
– behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.  Diese 
Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es 
sei denn, wir erteilen dazu dem Besteller unsere ausdrückliche 
schriftliche Zustimmung.  Soweit ein Vertrag mit dem Besteller – 
aus welchem Grund auch immer – nicht zustande kommt, sind 
diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wird, gelten unsere 
Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Kosten der 
Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt.  

(2) Wenn zwischen Vertragsabschluss und Lieferung auf Grund 
veränderter Rechtsnormen zusätzliche oder erhöhte Abgaben – 
insbesondere Zölle, Währungsausgleich o.ä. – anfallen, sind wir 
berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu erhöhen.  

(3) Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher 
Vereinbarung. 

(4) Sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der 
Besteller in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen 
in nachgewiesener Höhe, mindestens aber in Höhe von 9 % über 
dem Basiszinssatz der EZB, zu berechnen, ohne dass es einer 
besonderen Mahnung bedarf. Falls wir in der Lage sind, einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, 
diesen geltend zu machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns 
nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzugs kein oder 
ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

(5) Wenn bei dem Besteller kein ordnungsgemäßer 
Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm 
gepfändet wird oder Zahlungsstockung oder gar Zahlungs-
einstellung eintritt oder aber von ihm oder einem Dritten die 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt wird, sind wir 
berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks 
angenommen haben. Dasselbe gilt, wenn der Besteller mit seinen 
Zahlungen an uns in Verzug gerät oder andere Umstände bekannt 
werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen. 
Außerdem sind wir in einem solchen Fall berechtigt, 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder 
vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 4 Zurückbehaltungsrecht 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. 

§ 5 Versand; Lieferung 
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die 
Abklärung aller technischen Eigenschaften der zu liefernden Ware 
voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt ferner die 
rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
gilt die Lieferung „ab Werk" als vereinbart. 

(4) Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt 
rechtzeitiger und ordnungsgemäßer Eigenbelieferung. 

(5) Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von 
unvorhergesehenen und nicht von uns zu vertretenden 
Ereignissen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrung, behördliche Anordnungen, nachträglicher Wegfall 
von Ausfuhr- oder Einfuhrmöglichkeiten, sowie unser 
Eigenbelieferungsvorbehalt gem. vorstehendem Abs. 4 entbinden 
uns für die Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der 
Verpflichtung, etwaige vereinbarte Lieferzeiten einzuhalten. Sie 
berechtigen uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem 
Besteller deshalb Schadensersatz oder sonstige Ansprüche 
zustehen. 

(6) Wird eine vereinbarte Lieferzeit überschritten, ohne dass ein 
Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. 5 vorliegt, so hat uns der 
Besteller eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Wird auch 
diese Nachfrist von uns schuldhaft nicht eingehalten, haften wir 
im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug 
im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe 
von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des 
Lieferwertes. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben unberührt. 

(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, 
den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende 
Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern vorstehende 
Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache 
in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

§ 6 Verpackungskosten 
Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe dem 
Verpackungsgesetz (VerpackG) werden nicht zurückgenommen; 
ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für 
eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu sorgen. 

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung 
Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers an diesen versandt, so 
geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit 
Verlassen des Werks/Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs 
oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Besteller 
über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware 
vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt. 

§ 8 Gewährleistung 
(1) Die Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass 
dieser nach §§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

(2) Bei form- und fristgerecht vorgebrachten und auch sachlich 
gerechtfertigten Beanstandungen hat der Besteller das Recht, 
Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder Lieferung 
einer neuen mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) zu verlängern. 
Es ist uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von 
vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die 
Vergütung mindern.  
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(3) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrübergang (§ 7). Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung durch uns beruhen, gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist.  

§ 9 Haftungsbeschränkung 
(1) Wir haften unbeschränkt für Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit 
und/oder Arglist. 

(2) Für einfache Fahrlässigkeit haften wir – außer im Falle der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – nur, 
sofern wesentliche Vertragspflichten von uns verletzt werden, 
insbesondere der von uns gelieferten Ware eine von uns 
ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft fehlt. Insoweit ist die 
Haftung allerdings begrenzt auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden. 

(3) Eine weitergehende Haftung ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. 
Vorstehende  
Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten jedoch nicht 
für eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldens-
unabhängige Haftung (z. B. gemäß Produkthaftungsgesetz) oder 
die Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.  

(4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies entsprechend für 
die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 10 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 
Eingang sämtlicher Zahlungen aus der Geschäftsbeziehung, auch 
z.B. dem Ausgleich von Saldoforderungen aus Kontokorrent, vor. 
Unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware gilt als 
Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) Insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen. Wir sind nach Rücknahme der 
Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – 
abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Besteller unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, damit wir 
Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in 
der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für 
den uns entstandenen Ausfall. 

(4) Der Besteller ist berechtigt, die von uns gelieferte Ware im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Die hiernach 
eingeräumte Berechtigung erlischt insbesondere in den 
vorstehend unter § 3 Abs. 5 genannten Fällen; insoweit sind wir 
berechtigt, die Veräußerungsbefugnisse des Bestellers durch 
schriftliche Erklärung zu widerrufen. 

(5) Für das Recht des Bestellers, die von uns gelieferte Ware zu 
verarbeiten, gelten die vorstehenden Beschränkungen ent-
sprechend. Durch die Verarbeitung erwirbt der Besteller kein 
Eigentum. Sollte unser Eigentumsvorbehalt dennoch durch 
irgendwelche Umstände erlöschen, so erklärt sich der Besteller 
damit einverstanden, dass das Eigentum an der verarbeiteten 
Vorbehaltsware mit der Verarbeitung auf uns übergeht, wir die 
Übereignung annehmen und der Besteller unentgeltlicher 
Verwahrer der Sachen bleibt. 

(6) Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum 
stehenden Waren verarbeitet oder untrennbar vermischt, 
erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen oder 
vermischten Bestand. Der Umfang des Miteigentums ergibt sich 
aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen Ware. 

(7) Der Käufer tritt bereits jetzt die Forderungen aus einem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretung hiermit an. Handelt es sich bei der Vorbehaltsware um 
ein Verarbeitungsprodukt oder um einen vermischten Bestand, 

worin neben von uns gelieferter Ware nur solche Gegenstände 
enthalten sind, die entweder dem Besteller gehörten oder aber 
ihm von Dritten nur unter dem so genannten einfachen 
Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Besteller 
die gesamte Forderung aus Weiterveräußerung der Ware an uns 
ab. Im anderen Falle, also bei einem Zusammentreffen von 
Vorauszessionen an uns und andere Lieferanten, steht uns ein 
Bruchteil des Veräußerungserlöses zu, und zwar entsprechend 
dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten oder vermischten 
Ware. 

(8) Soweit unsere Forderungen insgesamt durch die vorstehend 
erklärten Abtretungen bzw. Vorbehalte zu mehr als 125 % 
zweifelsfrei besichert sind, wird der Überschuss der Außenstände 
bzw. der Vorbehaltsware auf Verlangen des Bestellers nach 
unserer Auswahl freigegeben. 

(9) Der Besteller ist ermächtigt, die Außenstände aus 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware einzuziehen. Diese 
Einzugsermächtigung entfällt automatisch, soweit bei dem 
Besteller kein ordnungsgemäßer Geschäftsgang mehr gegeben ist 
(§ 3 Abs. 5 Satz 1). Darüber hinaus können wir die 
Einziehungsermächtigung des Bestellers bei Vorliegen eines nach 
§ 3 Abs. 5 Satz 2 geregelten Falles widerrufen. Entfällt die 
Einziehungsermächtigung oder wird sie von uns widerrufen, hat 
uns der Besteller auf unser Verlangen unverzüglich die Schuldner 
der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und uns die zur 
Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu 
übergeben. 

(10) Bei Zugriffen Dritter auf unsere Vorbehaltsware oder die uns 
abgetretenen Außenstände ist der Besteller verpflichtet, auf 
unser Eigentum/unser Recht hinzuweisen und uns unverzüglich 
zu benachrichtigen. Die Kosten einer Intervention trägt der 
Besteller. 

§ 11 Schlussbestimmungen 
(1) Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz, soweit sich aus der 
Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 

(2) Zu unseren Gunsten ist Essen für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis Gerichtsstand. Wir können aber auch einen 
anderen Gerichtsstand wählen. 

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Internationales Kaufrecht ist ausgeschlossen. Das gilt ausdrücklich 
auch für die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Verträge über den internationalen 
Warenverkauf (CISG). 

(4) Wir haben Daten über den Besteller nach dem 
Datenschutzbestimmungen gespeichert. Die Erklärungen zum 
Datenschutz finden sich auf unserer Website unter 
https://www.ansonic.de/datenschutzerklaerung/. 
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